
 

 

BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/11833 

20. Wahlperiode 23.05.14 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 15.05.14 

und Antwort des Senats 

Betr.: Lehramtsstudiengänge: Welche Kapazitäten sind bei Bachelor und Mas-
ter in diesem Jahr geplant? 

Im letzten Jahr gab es bei den einzelnen Master-Lehramtsstudiengängen an 
der Hamburger Universität deutlich mehr Bewerbungen als Anfängerplätze, 
wodurch zunächst viele Bewerber und viele Hamburger Bachelorabsolventen 
eine Absage für den Masterplatz erhielten. Daraufhin hatten im September 
2013 die Behörde für Wissenschaft und Forschung und die Universität ver-
einbart, dass zusätzliche Masterplätze für Zulassungen im Nachrückverfah-
ren bereitgestellt werden. Gleichzeitig wurde aufgrund der gemachten Erfah-
rungen eine Neuregelung der Festlegung von Bachelor- und Masterkapazitä-
ten zum Wintersemester 2014/2015 angekündigt. Hierfür beginnt in Kürze die 
Bewerbungsphase.  

Die Festlegung einer besonderen Klausel für Lehramtsstudiengänge im Rah-
men der HmbHG-Novelle wurde vom Senat zur Lösung der Problematik  
zunächst nicht weiterverfolgt, da entsprechende Gespräche im Rahmen der 
Kultusministerkonferenz (KMK) abgewartet werden sollten. 

Ich frage den Senat: 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften der Uni-
versität Hamburg (UHH) wie folgt: 

1. Wie ist der Sachstand der Diskussion in der KMK zur Zulassung in Lehr-
amtsstudiengängen? 

Für Bachelorabsolventinnen und -absolventen, die aufgrund eines Bewerberüber-
hangs nicht zum Lehramtsmasterstudium zugelassen werden konnten, ist es von gro-
ßer Wichtigkeit, ob für sie andernorts die Möglichkeit besteht, das Studium fortzuset-
zen. Vor diesem Hintergrund hat die für Wissenschaft und Forschung zuständige  
Behörde im Rahmen der Kultusministerkonferenz eine Länderumfrage initiiert, um 
Zugangs- und Zulassungsregeln sowie Zulassungspraxis zu vergleichen. Die Ergeb-
nisse der Länderumfrage werden derzeit ausgewertet und sollen in der Kultusminis-
terkonferenz am 12. Juni 2014 erörtert werden. 

2. Wie ist der Sachstand zur Ermittlung und Festlegung der zum Winterse-
mester 2014/2015 zur Verfügung stehenden Masterplätze für das Lehr-
amtsstudium? Ist eine Ausweitung der Kapazitäten geplant? 

Kapazitätsplanung und -ermittlung sind abgeschlossen und sehen eine Erhöhung des 
Angebotes der Masteranfängerplätze im Lehramt vor. 

3. Wie ist der Sachstand zur Ermittlung und Festlegung der zum Winterse-
mester 2014/2015 zur Verfügung stehenden Bachelorplätze für das 
Lehramtsstudium? Ist eine Absenkung der Kapazitäten geplant? 
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Auch hier ist die Kapazitätsermittlung abgeschlossen und sieht im Gegenzug zur  
Erhöhung des Masterplatzangebotes insgesamt eine geringe Absenkung der Bache-
lorplätze im Lehramt vor. 

4. Wie verändert sich jeweils die Kapazität in den einzelnen Bachelor- und 
Master-Lehramtsstudiengängen zum Wintersemester 2014/2015 im Ver-
gleich zum Wintersemester 2013/2014? 

  Bachelorplätze   Masterplätze   

Lehramtsstu-
fen 

Winter-
semester  

2013/ 
2014 

Winter-
semester  

2014/ 
2015 

Diffe-
renz 

Winter-
semester  

2013/ 
2014 

Winter-
semester  

2014/ 
2015 

Diffe-
renz 

Lehramt am 
Gymnasium 273 241 −32 180 254 74 
Lehramt an 
Primar- und 
Sekundarschu-
len 329 284 −45 249 252 3 
Lehramt an 
Sonderschulen 133 132 −1 93 96 3 
Lehramt an 
Berufsschulen 204 230 26 150 178 28 
Summe 939 887 −52 672 780 108 

5. Wann werden die Zulassungskapazitäten endgültig festgelegt? 

Eine rechtsverbindliche Festlegung der Studienanfängerplätze muss spätestens zum 
15. Juli 2014 erfolgen. 

6. Sind die Zugangsvoraussetzungen oder die Auswahlkriterien für die 
Lehramts-Masterstudiengänge geändert worden oder ist dies geplant?  

 Wenn ja, in welchen Punkten? 

Die Zugangsvoraussetzungen sind nach ausgiebiger Diskussion in der UHH nicht 
verändert worden. Eine Änderung hinsichtlich der Auswahlkriterien befindet sich gera-
de im Genehmigungsverfahren. Die beabsichtigte Änderung sieht vor, das Verfahren 
zur Berechnung der für die Auswahl zugrunde zu legenden Noten für die Teilstudien-
gänge (im Regelfall Erziehungswissenschaft und zwei Unterrichtsfächer) zu vereinfa-
chen. 


